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Stadt Barntrup 
 
1 Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt 

Barntrup zum 31.12.2010 
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat am 16.12.2011 den Jahres-
abschluss und den Lagebericht zum 31.12.2010 festgestellt 
und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen: 
 
„Der Gewinn in Höhe von 26.469,51 € soll in eine zweck-
gebundene Rücklage für zukünftige Investitionen einge-
stellt werden.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen im Verwaltungs-
gebäude Rathaus, Mittelstraße 38, Zimmer Nr. 15 a, 32683 
Barntrup, zur Einsichtnahme während der Dienststunden 
aus. 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW: 
 
„Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Wasserwerk der Stadt 
Barntrup. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft tbbo Treuhand GmbH, Bünde, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 27.05.2011 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:  
 
„Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Was-
serwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010  geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Was-
serwerkes der Stadt Barntrup. Meine Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
 

 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung  nach § 317 HGB 
und 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Wasserwerkes der Stadt Barntrup sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung 
bildet. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Wasserwerkes der 
Stadt Barntrup. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Wasserwerkes der Stadt Barntrup und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“ 
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Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft tbbo Treuhand GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich.“ 
 
Herne, den 27.12.2011  
GPA NRW  
Abschlussprüfung – Beratung - Revision 
Im Auftrag 
 
gez. Matthias Middel 
 
Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt Barnt-
rup für das Geschäftsjahr 2010 sowie der Prüfungsvermerk 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen in Her-
ne vom 27.12.2011 werden gem. § 16 der Hauptsatzung 
der Stadt Barntrup vom 12. November 2009 in der z.Z. gel-
tenden Fassung i.V. mit § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsver-
ordnung vom 16.11.2004 (GV NW S. 644) in der z.Z. gel-
tenden Fassung und § 14 der Betriebssatzung vom 
14.07.2010 in der z.Z. geltenden Fassung öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
32683 Barntrup, den 04.01.2012    
 
 
(Dahle) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2012 
 
Anhang 
für das Wirtschaftsjahr 2010 
 
I. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden 

 
1. Der Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt 

Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2010 wurde nach 
der Eigenbetriebversordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 
(GV-NRW S. 644) in der Fassung vom 17. Dezem-
ber 2009 (GV-NRW S. 950) unter Berücksichtigung 
der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für 
große Kapitalgesellschaften aufgestellt. 

 
2. Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 265 Abs. 

5 HGB um folgende Positionen erweitert: 
 

- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen 
- Verteilungsanlagen 
- Forderungen an die Stadt 
- Sonderposten für Investitionszuschüsse 
- empfangene Ertragszuschüsse 
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 

 
3. Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstän-

de und Schulden. 
 
 

 
4. Die Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen 

Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte un-
ter dem Grundsatz der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit. Die jeweiligen Bilanzansätze sind 
zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet 
worden. Dabei fanden sämtliche bis zum Zeitpunkt 
der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, 
die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, Berücksich-
tigung. 

 
II. Erläuterungen zur Bilanz 
  
 
A. Aktivseite 

  
1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich 

aus dem Anlagenspiegel, der diesem Anhang als 
Anlage beigefügt ist. 

 
Die immateriellen Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten aktiviert und um die planmäßigen 
Abschreibungen vermindert. Die Festlegung der 
Nutzungsdauer des Anlagevermögens  
orientierte sich an den amtlichen Abschreibungsta-
bellen der Finanzverwaltung. Die immateriellen 
Vermögensgegenstände werden nach der linearen 
Methode abgeschrieben. Die Abschreibung des 
Sachanlagevermögens erfolgte für bis zum 31. De-
zember 2007 angeschaffte Anlagegüter grundsätz-
lich nach der degressiven Methode, sofern die linea-
re Methode nicht zu einem höheren Abschreibungs-
betrag führte. Für die ab dem 01. Januar 2008 an-
geschafften Anlagegüter werden die Abschreibun-
gen des Sachanlagevermögens nur noch linear vor-
genommen. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-
kosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wurde ein 
Sammelposten gebildet, der entsprechend steuerli-
cher Vorgaben nach § 6 Abs. 2a) EStG mit je einem 
Fünftel pro Wirtschaftsjahr aufgelöst wurde.  
 
Die Herstellungskosten der selbsterstellten Vertei-
lungsanlagen beinhalten neben den direkt zure-
chenbaren Einzelkosten auch anteilige Material- 
und Fertigungsgemeinkosten. In den Wirtschaftsjah-
ren 1996 bis 2005 wurden die empfangenen Er-
tragszuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten der entsprechenden Ver-
mögensgegenstände abgesetzt. 

 
Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte wur-
den im Wirtschaftsjahr 2010 weder erworben noch 
veräußert. 

 
Die Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen haben 
eine rechtliche Leistungsfähigkeit von 1.086.000 
cbm. Tatsächlich wurden im Berichtsjahr aber nur 
400.471 cbm gefördert. Dies entspricht einem Aus-
nutzungsgrad von rd. 36,9 %. 

 
2. Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den jeweili-

gen Anschaffungskosten bzw. (soweit erforderlich) 
mit dem niedrigeren beizulegenden Stichtagswert. 
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3. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

resultieren aus dem laufenden Abrechnungsverkehr 
des Wasserwerkes der Stadt Barntrup. Das allge-
meine Ausfallrisiko ist durch eine Pauschalwertbe-
richtigung von T€ 1 berücksichtigt worden. Hierbei 
wurde ein pauschaler Satz von 2 % unterstellt. 

 
4. Die Forderungen an die Stadt ergeben sich im We-

sentlichen aus weiterzuleitenden Abwassergebüh-
ren. 

 
5. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten 

neben Steuererstattungsansprüchen von T€ 2 auch 
die debitorischen Kreditoren in Höhe von T€ 3. Hier-
in enthalten sind erstmalige rd. T€ 2 aus der Um-
satzbesteuerung von Guthaben aus Wasserabrech-
nung, die jedoch erst im Folgejahr zahlungswirksam 
werden. 

 
6. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhal-

tet ein Disagio von T€ 13, das entsprechend der 
Laufzeit des zugehörigen Darlehens aufgelöst wird. 
Darüber hinaus werden Anzahlungen von T€ 4 er-
fasst, die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 
2011 darstellen. 

 
B. Passivseite 

 
1. Der Ausweis des Stammkapitals erfolgte in Über-

einstimmung mit § 11 der Betriebssatzung. 
 
2. Die allgemeinen Rücklage blieb im Wirtschaftsjahr 

2010 unverändert. 
 
3. Der Verlust (-) bzw. Gewinnvortrag (+) erhöhte sich 

um den Jahresüberschuss 2009 im Zuge der Um-
setzung des Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 
2010. 

 
4. Im Wirtschaftsjahr 2010 erwirtschaftete das Was-

serwerk der Stadt Barntrup einen Jahresüberschuss 
von T€ 26. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jah-
resüberschuss in eine zweckgebundene Rücklage 
einzustellen. 

 
5. Das Eigenkapital des Wasserwerkes der Stadt 

Barntrup hat sich im Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt 
entwickelt: 

 
 Stand   Stand 
 01.01.2010 Zuführung Abgang 31.12.2010 
 T€ T€ T€ T€ 
Stammkapital  600  0  0  600 
Allgemeine Rücklage  17  0  0  17 
Verlustvortrag (-) bzw. 
Gewinnvortrag (+) 

 -12  16  0  + 4 

Jahresüberschuss (+)/-
fehlbetrag (-) 

 16  26   16  + 26 

  621  42  16  647 

 
6. Als Sonderposten für Investitionszuschüsse werden 

vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge und An-
schlusskostenerstattungen ausgewiesen. Die Auflö-
sung dieser Beiträge erfolgte bis 31. Dezember 
2007 degressiv mit 6 % p.a. ab dem 01. Januar 
2008 erfolgt eine lineare Auflösung mit 3 % p.a. 

 
 
 
 
 

 
7. Die empfangenen Ertragszuschüsse wurden mit ih-

ren Ursprungswerten passiviert und mit 5 % der Ur-
sprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In den Wirt-
schaftsjahren 1996 bis 2005 wurden die empfange-
nen Ertragszuschüsse aktivisch von den Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten der entsprechenden 
Vermögensgegenstände abgesetzt. 

 
8.   Die Steuerrückstellungen beinhalten die für das 

Wirtschaftsjahr 2010 zu erwartenden Nachzahlun-
gen an Körperschaftsteuer einschließlich Solidari-
tätszuschlag (T€ 2) und an Gewerbesteuer (T€ 3). 

 
9. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle 

erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtun-
gen. Sie entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2010 
wie folgt: 

 
 Stand Inanspruch-

nahme 
 Stand 

 01.01.2010 Zuführung Auflösung 31.12.2010 
  T€  T€  T€  T€ 
Jahresabschluss-
erstellung und -
prüfung              

 30  17  30  17 

nicht genommener 
Urlaub und Über-
stunden 

 2  2  2  2 

Aufbewahrungs-
verpflichtungen 

 5  0  0  5 

unterlassene In-
standhaltung 

 6  0  6  0 

  43  19  38  24 

 
10. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzah-

lungsbetrag angesetzt. Einzelheiten ergeben sich 
aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel: 

 
   davon mit einer Restlaufzeit 
  Gesamt bis zu 1 Jahr über 5 Jahre 
  T€ T€ T€ 
a) Verbindlichkeiten ge-

genüber Kreditinstituten 
 592  37  401 

b) Erhaltene Anzahlungen 
auf Bestellungen 

 1  1  0 

c) Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leis-
tungen 

 2  2  0 

d) Verbindlichkeiten ge-
genüber der Stadt 

 244  171  65 

e) Sonstige Verbindlichkei-
ten 

 64  64  0 

   904  275  466 

 
11. Es bestehen Nachholbeträge für Konzessionsabga-

ben an die Stadt Barntrup als sonstige finanzielle 
Verpflichtung in Höhe von insgesamt T€ 272, die 
nur bei entsprechender Ertragskraft in etwa gleichen 
Jahresbeträgen in den Wirtschaftsjahren 2011 bis 
2015 zu zahlen wären. Aufgrund der Ertragskraft 
des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr 2010 ist an die 
Stadt Barntrup eine Konzessionsabgabe in Höhe 
von 30.000,00 € tatsächlich zu zahlen. Weiterge-
hende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB so-
wie sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 
285 Nr. 3 HGB bestehen nicht. 

 
III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
1. Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik 

 
a) Die Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich 

zum Vorjahr wie folgt: 
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 2010 2009 
 T€ T€ 
Verbrauchsgebühren 
aus Wasserverkauf 

 397  406 

Grundgebühren aus 
Wasserverkauf 

 266  266 

Nebengeschäftserträge  5  3 
Auflösung empfange-
ner Ertragszuschüsse 

 23  27 

  691  702 

 
b) Wasserabgabe an Endverbraucher und Weiter-

verteiler: 
 

2010 2009 
cbm cbm 
376.772 385.360 

 
c) Tarife 

 
Die Grundgebühr betrug im Wirtschaftsjahr 2010 
bei einem Zähler bis 5 cbm/Std. € 8,40/Monat. 
Bei größerer Nennweite ergaben sich gestaffelte 
höhere Grundgebühren. Die Verbrauchsgebühr 
betrug in 2010 unverändert € 1,06 je cbm. 

 
2. Personalaufwand und zahlenmäßige Entwick-
lung der Belegschaft 

 
Der Personalaufwand setzte sich wie folgt zusam-
men: 

 
 2010 2009 
  T€  T€ 
Löhne und Gehälter  182  183 
Sozialabgaben  37  38 
Aufwendungen für 
Altersvorsorge und 
Beihilfen 

 15  15 

  234  236 

 
 
Am 31. Dezember 2010 waren drei tariflich Beschäf-
tigte im technischen Bereich sowie ein tariflich Be-
schäftigter im kaufmännischen Bereich tätig.  
 
Die Erledigung der technischen und kaufmänni-
schen Arbeiten erfolgte teilweise auch durch Be-
dienstete der Stadt Barntrup. Die in diesem Zu-
sammenhang angefallenen Aufwendungen sind ü-
ber einen Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt 
abgerechnet worden und werden unter den sonsti-
gen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. 

 
3. Weitere Angaben 

 
Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechung 
sind nicht erforderlich. 

 
IV. Sonstige Angaben 
 

1. Der Betriebsleitung gehörten Herr Bürgermeister 
Herbert Dahle als Betriebsleiter und Herr Fred Heu-
er als stellvertretender Betriebsleiter an. Während 
der Betriebsleiter keine Bezüge erhält, belaufen sich 
die Gesamtbezüge für den stellvertretenden Be-
triebsleiter im Wirtschaftsjahr 2010 auf T€ 58. 

 
2. Dem Betriebsausschuss des Wasserwerkes der 

Stadt Barntrup gehörten im Wirtschaftsjahr 2010 
folgende Mitglieder an: 

 
 
 

 
Ratsmitglied Friedlinde Pape (Vorsit-

zende), Pensionärin 
Ratsmitglied Ernst Noltemeier (stellver-

tretender Vorsitzender), 
Landwirt 

Ratsmitglied Adolf Albert, Maschinen-
bautechniker 

Ratsmitglied Dieter Kuhlemann, Rentner 
Ratsmitglied Jürgen Müller, Industrie-

meister 
Ratsmitglied Christian Olschewski, Dipl.-

Ingenieur 
Ratsmitglied Dietrich Tornau, Soldat 

a.D. 
Ratsmitglied Düwel, Wilfried, Kaufmän-

nischer Angestellt (ab 
26.10.2010) 

Ratsmitglied Henning Waltermann, Kfm. 
Angestellter (ab 
01.11.2009) 

sachkundige Bürgerin Katharina Jäger, Architek-
tin (bis 25.10.2010) 

sachkundiger Bürger Manfred Schäfer, Energie-
anlagenelektroniker 

sachkundiger Bürger Norbert Wrede, Industrie-
meister  

sachkundiger Bürger Werner Wolter, Elektriker  
sachkundiger Bürger Pascal Ovenhausen, Ein-

zelhandelskaufmann  
 
Der Betriebsausschuss erhielt im Wirtschaftsjahr 
2010 keine Zuwendungen. 

 
3. Das Wasserwerk der Stadt Barntrup ist Mitglied 
der Versorgungsanstalt des Bundes der Länder 
(VBL) in Karlsruhe. 

 
Die Zusatzversorgung basiert auf einem Versor-
gungspunktemodell. Die nach dem Punktemodell 
ermittelte Betriebsrente tritt zur Grundversorgung 
(gesetzliche Rente) hinzu und entwickelt sich davon 
losgelöst. 

 
Der Pflicht zur Versicherung unterliegen grundsätz-
lich alle Beschäftigten eines beteiligten Arbeitge-
bers. 

 
Der Umlagesatz beträgt vom 01.01.2002 an 7,86 
Prozent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 
Davon trägt der Arbeitgeber 6,45 Prozent und der 
Beschäftigte als Eigenanteil 1,41 Prozent.  

 
Zur Finanzierung der aus dem geschlossenen Ge-
samtversorgungssystem herrührenden Leistungs-
verpflichtungen hat im Tarifgebiet West der beteilig-
te Arbeitgeber zusätzlich seit dem 01.01.2002 ne-
ben der Umlage ein steuer- und sozialversiche-
rungsfreies Sanierungsgeld zu entrichten. Die weite-
re Entwicklung des Umlagesatzes einschließlich 
Sanierungsgeld ist derzeit nicht absehbar, aufgrund 
der demographischen Entwicklung ist langfristig von 
steigenden Umlagen auszugehen.  

 
4. Stand der Anlagen im Bau und geplante Bau-
maßnahmen 
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Die Anlagen im Bau zum 31. Dezember 2010 von 
T€ 7 entfallen auf: 

 
 T€ 
Hausanschlüsse 1 
Leerrohre Hochbehälter "Saalberg" 6 
 7 
 
Für 2011 sind insbesondere der Ausbau bzw. Er-
neuerung des Rohrnetzes, die Herstellung und Er-
neuerung von Hausanschlüssen sowie aufgrund 
des Ablaufes der Eichzeit die Auswechslung von 
Wasserzählern geplant. 

 
Die Finanzierung der Maßnahmen soll durch Darle-
hensneuaufnahmen und eigene Finanzmittel si-
chergestellt sein. 

 
5. Die tbbo Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft war im Wirtschaftsjahr 2010 mit der Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
für das Wirtschaftsjahr 2009 beauftragt. Auf die Ab-
schlussprüfungsleistungen entfallen Aufwendungen 
in Höhe von T€ 23. Für diese Aufwendungen wurde 
bereits im Wirtschaftsjahr 2009 eine Rückstellung in 
Höhe  von T€ 22 gebildet. 

 Für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes 2010 wurde im Wirtschaftsjahr 2010 
eine Rückstellung in Höhe von T€ 9 gebildet. Die 
tbbo Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft wurde für die Erbringung dieser Leistung be-
auftragt. 

 Darüber hinaus liegen keine weiteren Auftragsver-
hältnisse (insbesondere Bestätigungsleistungen und 
sonstige Leistungen) mit der tbbo Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor.  

 
Anlage zum Anhang 
Anlagenspiegel 
 
Barntrup, 31. März 2011 
 
Wasserwerk der Stadt Barntrup 
 
gez. Herbert Dahle 
- Betriebsleiter - 
 
Lagebericht 
für das Wirtschaftsjahr 2010 
 
A.  Darstellung des Geschäftsverlauf einschließlich des 
Jahresergebnisses des Wasserwerkes der 
      Stadt Barntrup 
 
1. Entwicklung der Gesamtwirtschaft und Entwicklung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen 
 
1.1  Entwicklung der Gesamtwirtschaft im Berichtsjahr 
 
Nach der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich 
die deutsche Wirtschaft 2010 wieder erholt. Das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) – das Maß für die wirtschaftliche Leis-
tung einer Volkswirtschaft – ist 2010 nach vorläufigen Be-
rechnungen des Statistischen Bundesamtes im Vergleich 
zum Vorjahr preisbereinigt um 3,6 % gestiegen. Die 
Wachstumsimpulse resultieren sowohl aus dem Außen-
handel als auch aus der Inlandsnachfrage. Im Vorjahres-
vergleich sind die Exporte preisbereinigt um 14,2 % und die 

Importe um 13,9 % gestiegen. Damit war der Außenhandel 
– wie bereits in früheren Jahren – wieder eine wichtige 
Stütze für die deutsche Wirtschaft. Zudem wurde 2010 
deutlich mehr als 2009 investiert. Die Bruttoinvestitionen 
haben sich um 10,7 % erhöht. Darüber hinaus nahmen so-
wohl die staatlichen (+ 2,2 %) als auch die privaten Kon-
sumausgaben (+ 0,5 %) zu. 
Die Wirtschaftsleistung wurde im Durchschnitt des Jahres 
2010 von rd. 40,5 Mio. Erwerbstätigen erbracht; das waren 
212.000 Personen oder 0,5 % mehr als 2009. 
 
1.2  Erwartete Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Folge-
jahren 
 
Die deutsche Wirtschaft hat die Wirtschaftskrise im Ver-
gleich zu anderen EU-Staaten gut überstanden und ist 
2010 kräftig gewachsen. Für 2011 erwarten führende Wirt-
schaftsforschungsinstitute allerdings eine Abschwächung 
des konjunkturellen Aufschwungs und rechnen mit einem 
Anstieg des BIP um lediglich bis zu etwa 3 %. Die Bundes-
regierung hatte Mitte Januar 2011 in ihrer Wachstums-
prognose ein Wirtschaftswachstum von 2,25 % für 2011 
vorhergesagt. Insbesondere das niedrige Zinsniveau im 
Euro-Raum wirkt sich positiv auf geplante Investitionen 
aus. Auf den ersten Blick erscheint die konjunkturelle Lage 
damit stabil. Dennoch überdecken die aktuell günstigen 
Zahlen die unterschwelligen, teilweise großen Gefahren für 
eine Fortsetzung des Aufschwungs. Die Schuldenkrise in 
Europa ist noch nicht bewältigt und es gibt für die akuten 
Probleme keinen Konsens zwischen den Regierungen. 
Die Perspektiven für den deutschen Arbeitsmarkt bewerten 
die wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute da-
gegen positiv. Bei steigender Beschäftigung wird ein Rück-
gang der Arbeitslosigkeit bis zum Ende des Jahres 2012 
auf 2,7 Mio. vorausgesagt. Bereits im kommenden Jahr 
könnte die Drei-Millionen-Marke auch im Jahresdurch-
schnitt unterschritten werden. 
 
1.3  Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
 
Am 10. März 2010 hat der Landtag NRW das Gesetz zur 
Änderung des Landeswassergesetzes (LWG), das soge-
nannte Vorschaltgesetz, verabschiedet. Danach sind Anla-
gen zur Aufbereitung von Wasser für die öffentliche Trink-
wasserversorgung (§ 48 LWG) nach dem Stand der Tech-
nik zu errichten und zu betreiben, wenn die Beschaffenheit 
des Rohwassers dies im Einzelfall und bezogen auf be-
stimmte Inhaltsstoffe und Eigenschaften erfordert. Von die-
ser Regelung sind viele Wasserwerke betroffen. 
In einem ersten Schritt reagierte der Landesgesetzgeber 
damit auf das am 01.03.2010 in Kraft getretene neue Was-
serhaushaltsgesetz (WHG), das von einem Rahmengesetz 
zu einem bundesweit geltenden Gesetz fortentwickelt wur-
de. Aus ehemals 45 Paragrafen sind im WHG nunmehr 
106 nebst zwei Anlagen geworden. Angesichts dieser gra-
vierenden Änderung des Bundesgesetzes muss das Lan-
desgesetz NRW in einem weiteren Schritt über die Ände-
rungen des Jahres 2010 hinaus komplett überarbeitet wer-
den. Dieses steht voraussichtlich im Jahr 2011 zur Debatte. 
Um die Differenzen zwischen dem neuen WHG und dem 
gültigen Landeswassergesetz NRW in der Zwischenzeit zu 
überbrücken, hat man am 26.02. 2010 den Bezirksregie-
rungen einen Vollzugserlass an die Hand gegeben, quasi 
als Vollzugshilfe. 
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Am 16. November 2010 ist die neue Grundwasserverord-
nung im Zuge der Verabschiedung einer EU-
Grundwasserrichtlinie vom 12. Dezember 2006 in Kraft ge-
treten. Sie verfolgt Ziele zum Schutz des Grundwassers. Im 
Einzelnen geht es um die Bewertung des chemischen Zu-
standes des Grundwassers, die Begrenzung und Verhinde-
rung einer weiteren Grundwasserverschmutzung, und es 
werden neue Regeln für die Überwachung aufgestellt. 
Besondere Risiken, die etwa beim Einsatz von Bauproduk-
ten oder bei der Verwendung von Rohstoffen für das 
Grundwasser entstehen können, sollen später im Rahmen 
einer separaten Artikelverordnung zu § 48 WHG konkreti-
siert werden. Damit soll ein harmonisches Gesamtkonzept 
für den Bereich Boden- und Grundwasserschutz geschaf-
fen werden. 
 
2. Wirtschaftliche Verhältnisse und Geschäftsverlauf 
 
2.1.  Wirtschaftliche Aktivitäten 
 
Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes im Wirt-
schaftsjahr 2010 erstreckten sich gemäß § 1 der Betriebs-
satzung auf die Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und 
Brauchwasser innerhalb des Gebietes der Stadt Barntrup. 
 
2.2  Investitionen 
 
Das Wasserwerk hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 
117 durchgeführt. Die Anlageinvestitionen betrafen vor-
nehmlich die Erweiterung des Rohrnetzes und der Haus-
anschlüsse sowie die Anschaffung eines Betriebsfahrzeu-
ges. 
 
2.3  Finanzierung 
 
Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der 
langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristiges 
Kapital von T€ 112 (2009 = T€ 116).  Das Verhältnis Ei-
genkapital (ohne Berücksichtigung der empfangenen Zu-
schüsse sowie der Verminderung des Eigenkapitals durch 
die  Verrechnung mit dem ausgewiesenen Disagio) zu 
Fremdkapital beträgt 1: 1,47 (2009 = 1 : 1,58). 
 
2.4  Jahresergebnis 
 
Das Wasserwerk der Stadt Barntrup erwirtschaftete im 
Wirtschaftsjahr 2010 einen Jahresüberschuss von T€ 26. 
Darin berücksichtigt wurde erstmalig seit vielen Jahren eine 
Konzessionsabgabe in Höhe von T€ 30, die in 2011 an die 
Stadt Barntrup abgeführt wird. 
Gegenüber dem Ergebnisplan, in dem ein Jahresüber-
schuss von T€ 1 geplant war, stellt der erwirtschaftete Jah-
resüberschuss von T€ 26 eine Ergebnisverbesserung von 
T€ 25 dar. 
Die Ergebnisverbesserung hängt im Wesentlichen mit den 
bei der Planaufstellung nicht einzuschätzenden Verläufen 
von anderen aktivierten Eigenleistungen sowie von sonsti-
gen betrieblichen Erträgen zusammen. 
 
2.5  Umsatzentwicklung 
 
Die Umsatzerlöse sind im Wirtschaftsjahr 2010 um T€ 11 
gesunken.  Die Verbrauchsgebühr je cbm und Grundge-
bühr für Wasserzähler ist gegenüber dem Vorjahr unverän-
dert. 
Die Wasserabgabe an die Endverbraucher und Weiterver-
teiler ist im Wirtschaftsjahr 2010 um 8.588 cbm auf 376.772 
cbm (2009 = 385.360 cbm) gesunken. 

 
2.6  Materialaufwand 
 
Für die Leistungsfähigkeit des Wasserwerkes der Stadt 
Barntrup ist die Funktion der Gewinnungs- und Speicheran-
lagen sowie des Verteilungsnetzes von elementarer Be-
deutung. Zur Sicherung eines funktionsfähigen Anlagenbe-
standes und zur Minimierung der Wasserverluste sind 
permanente Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Im 
Wirtschaftsjahr 2010 wurden Instandhaltungsmaßnahmen 
in Höhe von insgesamt T€ 63 (2009 = T€ 70) durchgeführt. 
 
2.7  Personal 
 
Das Wasserwerk der Stadt Barntrup beschäftigte am: 
 

 31.12.2010 31.12.2009 
   Personen   Personen 
Kaufmännische Angestellte 1 1 
Wassermeister 1 1 
Technische Angestellte 2 2 
Auszubildende - 1 
Gesamt: 4 5 
 
Im Wirtschaftsjahr 2010 wurde ein Personalaufwand von 
T€ 234 (2009 = T€ 236) ausgewiesen. Dieser setzt sich 
zusammen aus Löhnen und Gehältern in Höhe von T€ 182 
(2009 = T€ 183) und Sozialabgaben in Höhe von T€ 52 
(2009 = T€ 53). 
 
3. Wasserverluste und Wasserqualität 
 
Im Berichtsjahr ist, unter Berücksichtigung von ermittelba-
ren Wasserverlusten, darüber hinaus ein rechnerischer 
Wasserverlust von 14.265 cbm bzw. 3,1% (2009 = 12.354 
cbm bzw. 3,0%) bei einer eingespeisten Wassermenge von 
cbm 400.471 (2009 = 410.704 cbm) zu verzeichnen. Das 
entspricht einem rechnerischen Wasserverlust je km Ver-
teilungsnetz von ca. 168 cbm (2009 = ca. 146 cbm). 
Im Wirtschaftsjahr 2010 wurden chemische, physikalische 
und bakteriologische Wasseruntersuchungen durch die 
GBA Gesellschaft für Bioanalytik Hamburg mbH vorge-
nommen. Die Trinkwasserqualität entspricht den Bestim-
mungen der Trinkwasserverordnung und ergab keinen 
Grund zu Beanstandungen. 
 
B. Chancen und Risiken, voraussichtliche Entwicklung 
des Wasserwerkes der Stadt Barntrup 
 
1.  Chancen und Risiken 
 
Das Bestreben der Betriebsleitung ist, das Wasserwerk der 
Stadt Barntrup effizient zu führen und mögliche Auf-
wandseinsparungen wahrzunehmen um konstante 
Verbrauchsgebühren bei einer gleichbleibenden Trinkwas-
serqualität zu gewährleisten. 
Die laufenden Investitions- und Instandhaltungsmaßnah-
men dienen zur langfristigen Sicherung des funktionsfähi-
gen Verteilungsnetzes und der Wassergewinnungs- und 
Wasserspeicherungsanlagen sowie der Minimierung der 
Wasserverluste. 
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Sowohl die derzeit zur Verfügung stehenden Wasserge-
winnungs- und Wasserspeicherungsanlagen, als auch die 
vorliegenden Wasserrechte reichen unter Beachtung der 
voraussichtlichen Entwicklung der Einwohnerzahlen bereits 
aus, um langfristig die Versorgung der Bevölkerung von 
Barntrup mit Trinkwasser- und Brauchwasser zu gewähr-
leisten. Wesentliche Erweiterungsinvestitionen, mit Aus-
nahme von Verteilungsnetzerweiterungen in Neubaugebie-
ten, sind derzeit nicht absehbar. 
 
Ein nicht einschätzbares sowie (durch das Wasserwerk der 
Stadt Barntrup) nicht beeinflussbares Risiko für das Was-
serwerk der Stadt Barntrup stellt die Entwicklung der Ein-
wohner der Stadt Barntrup und deren Wasserverbrauchs-
verhalten dar. Konstante Verbrauchsgebühren können vor-
aussichtlich nur bei einer konstanten bzw. steigenden Ein-
wohnerzahl und konstanten Trink-, bzw. Brauchwasser-
verbräuchen gewährleistet werden. Erhebliche niedrige 
Trink-, bzw. Brauchwasserverbräuche, bedingt durch sin-
kende Einwohnerzahlen und Trink-, bzw. Brauchwasser-
einsparungen, haben zusätzliche Wartungskosten und auf-
wendige Leitungsspülungen zur Folge, die sich negativ auf 
die Aufwandsstruktur des Wasserwerkes der Stadt Barnt-
rup auswirken. Hier ist es erforderlich, dass sich die Stadt 
Barntrup als Wohn- und Wirtschaftsstandort etabliert, um 
eine konstante Einwohnerzahl zu sichern. Außerdem wird 
die Entwicklung des Trinkwasserverbrauchs durch die Ent-
wicklung der Gesamtwirtschaft im Hinblick auf die Realisie-
rung von Neubaugebieten und damit zusätzlichen An-
schlussleitungen und Anschlussnehmern bei einer positi-
ven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder weiterführen-
den Trinkwassereinsparungen und Hausleerständen im 
Falle einer negativen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
beeinflusst. 
 
Aufgrund des stagnierenden oder gar negativen Bevölke-
rungswachstums sowie des aus Kostengründen sparsa-
men Umgang mit Wasser in der Bevölkerung und in der 
Industrie wird sich die Wasserverbrauchsmenge in den 
nächsten Jahren tendenziell eher vermindern. 
Darüber hinaus werden zukünftig hohe Sanierungsinvesti-
tionen in das Wasserversorgungsnetz notwendig, da auf-
grund der Altersstruktur des Netzes – überwiegend 60er 
und 70er – Jahre – Leitungen- die Rohrbruchhäufigkeit zu-
nehmen wird. Das bereits im Vorjahr begonnene Sanie-
rungskonzept zum Wasserversorgungsnetz wurde im Be-
richtsjahr weiter fortentwickelt, damit die Gebührenbelas-
tung für den Bürger auch zukünftig im überschaubaren 
Rahmen bleibt. 
Die Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität ist weiterhin 
eine wichtige Aufgabe für das Wasserwerk der Stadt Barnt-
rup. Viren und Parasiten, die gegenüber Chlor weitgehend 
resistent sind. (z.B. Giardia,  Cryptosporidium), die chemi-
sche Belastung des Rohwassers insbesondere mit Nitrat 
und Pflanzenschutzmitteln, sowie mit sogenannten „neuen“ 
Umweltchemiekalien wie perfluorierte Komponenten (PFC) 
stellen hierbei eine Herausforderung dar. Weniger die Auf-
bereitungstechniken, sondern vielmehr weitergehende Ak-
tivitäten zum Schutz der Ressourcen sind gefragt (verstärk-
te Kooperation mit der Landwirtschaft). 
Im Gegensatz zur Qualität des Trinkwassers liegen derzeit 
keine Risiken bezüglich der Verfügbarkeit von eigenen 
ortsnahen Ressourcen vor. Aufgrund der Tatsache, dass 
die Entnahmemenge bisher kleiner als die Grundwasser-
neubildungsrate ist, wird es in Barntrup voraussichtlich 
auch unter sich ändernden Klimabedingungen (Klimawan-
del) keine grundsätzlichen Probleme mit der Trinkwasser-
versorgung geben. 

 
2. Voraussichtliche Entwicklung des Wasserwerkes der 
Stadt Barntrup  
 
Der Vermögensplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup 
für das Wirtschaftsjahr 2011 sieht Investitionen für das 
Wirtschaftsjahr 2011 vor T€ 159 und für das Wirtschaftsjahr 
2012 in Höhe von T€ 125 in innmaterielle Vermögensge-
genstände und Sachanlagen vor, die durch Abschreibun-
gen, Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten sowie 
Darlehensneuaufnahmen finanziert werden sollen. 
Der Erfolgsplan geht für das Wirtschaftsjahr 2011 von ei-
nem Jahresüberschuss von T€ 4 und für das Wirtschafts-
jahr 2012 von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1 
aus. 
Im Bereich der Umsatzerlöse wird für das Wirtschaftsjahr 
2011 im Vergleich nun Wirtschaftsjahr 2010 mit in etwa 
gleichbleibenden Umsatzerlösen gerechnet (2010 = T€ 
691; 2011 = T€ 691).  
Bei der Planung werden leicht gestiegene Verbrauchsge-
bühren unterstellt. Diese Steigerung soll aber durch Min-
dereinnahmen bei den Grundgebühren infolge abgängiger 
Hausanschlüsse sowie durch den vermehrten Einbau klei-
nerer Wassermesser als auch durch rückläufige Erträge 
aus der Auflösung von Bauzuschüssen kompensiert wer-
den. 
 
3. Sonstige Angaben  
 
Es ergaben sich keine Feststellungen im Rahmen der Prü-
fung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz, die weiterfüh-
rend zu erläutern sind.  
Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2010 sind keine 
Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, über die 
gesondert zu berichten ist.  
 
Barntrup, 31. März 2011 
 
 
Wasserwerk der Stadt Barntrup 
gez. Herbert Dahle 
-Betriebsleiter- 
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Stadt Blomberg 
 
2 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses der Stadt Blomberg zum 31.12.2010 
und Entlastung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Blomberg am 15.12.2011 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahres-
abschluss zum 31.12.2010 durch Beschluss festgestellt 
und dem Bürgermeister uneingeschränkt Entlastung erteilt.  
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 ist gemäß § 96 Abs. 
2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 28.12.2011 
angezeigt worden.  
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die Ergebnis- und Finanzrechnung 
sowie die Bilanz sind als Anlage beigefügt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 liegt zur Einsicht-
nahme ab dem 26.01.2012 bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses während der Dienststunden (mon-
tags – freitags von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag und Diens-
tag von 14.00 – 15.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr) 
im Fachbereich 20 – Kämmerei und Finanzen- (Am Martini-
turm 1, 32825 Blomberg) öffentlich aus. 
 
Blomberg, den 02.01.2012 
 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
Geise 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2012 
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Gemeinde Extertal 
 
3 Bekanntmachung des Jahresabschlusses der 

Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Extertal für 
das Wirtschaftsjahr 2010 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat am 22.12.2011 den 
Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2010 
festgestellt und über die Ergebnisverwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
Der Jahresverlust 2010 in Höhe von 90.389,26 € wird auf 
neue Rechnung vorgetragen. Es ergibt sich ein Verlustvor-
trag in Höhe von 271.337,22 €. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Ein-
sichtnahme während der Dienststunden im Verwaltungs-
gebäude Rathaus drei, Mittelstr. 36, 1. Obergeschoss, 
Raum 10, 32699 Extertal, aus. 
 
Der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen über die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer der Wirtschaftsbetriebe Extertal. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2010 hat 
sie sich des Wirtschaftsprüfers Dipl.-Kfm. Gerhard Hinrichs, 
Detmold, bedient. 
 
Dieser hat mit Datum vom 05.10.2011 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
„Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirt-
schaftsbetriebe Extertal für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 Abs. 1 GO NW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht des Wirtschaftsprü-
fers Dipl.-Kfm. Gerhard Hinrichs ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 23.12.2011 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung - Beratung - Revision 
Im Auftrag 
 
gez. 
Matthias Middel 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Gemein-
de Extertal für das Wirtschaftsjahr 2010 sowie der ab-
schließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen werden gemäß § 13 Abs. 1 der Hauptsat-
zung der Gemeinde Extertal vom 06.11.2009 in Verbindung 
mit § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 
16.11.2004 (GV.NRW S. 644, ber. 2005 S.15), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Änderung von 
Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindewirt-
schaftsrechts vom 05.08.2009 (GV.NRW. S. 438), öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Wirtschaftsbetriebe Extertal 
Der Betriebsleiter 
 
Extertal, 03.01.2012 
 
 
gez. 
(Hubertus Fricke) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2012 
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Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


